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eine unabhängige Anlaufstelle für 

- Schüler/-innen 

- Eltern/Erziehungsberechtigte 

- Lehrpersonen verschiedener Schularten 

- pädagogisches Fachpersonal verschiedener 

 

- Fachkräfte aus Therapie, Medizin,  

Schulpsychologie, Schulberatung 

- Mitarbeiter der Jugendhilfe 

- Sachaufwandsträger 

eine offene, kostenlose Beratungsstelle  

für Jedermann 

ein ergänzendes Angebot zu anderen  

Beratungs  und Fördereinrichtungen 



Beratungsstelle für Inklusion am Staatlichen Schulamt Freyung-Grafenau 
 

ANGEBOTE: 

Beratung und Information über optimale Lern-, 

Entwicklungs  und Fördermöglichkeiten in den 

Bereichen Lernen, Sprache, Verhalten, Wahrneh-

mung und Motorik, Frage des Förderortes, Inklusi-

on an Regelschulen, schulrechtliche Möglichkei-

 

Koordinierung von Maßnahmen (medizinische, 

therapeutische und pädagogische Fachkräfte, 

Schulbegleitung, Beratungsstellen, Ämter und 

Schulen) 

Fortbildungsangebote 

 

 

 

 

KOOPERATIONSPARTNER: 

Die bereits existierenden Netzwerke und deren fachli-

che Kompetenzen werden genutzt und auf Wunsch 

vermittelt: 

- Beratungslehrer 

- Schulpsychologen 

- Sonderpädagogische Beratungsstellen 

- Mobiler Sonderpädagogischer Dienst (MSD) 

- Eingliederungs  und Jugendhilfe (Schulbegleitung) 

- Kinder  und Jugendpsychiatrie 

- Schularzt im Gesundheitsamt 

- Therapeutische Fachdienste (Ergotherapie, Logo- 

     

- Arbeitsagentur 

- Wohlfahrtsverbände 

- Sachaufwandsträger 

- Schülerbeförderung 

- Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) 

Durch die Unterzeichnung der UN-Behinderten- 

rechtskonvention im Jahre 2009 hat sich Deutsch- 

land als Vertragsstaat zur Sicherstellung der 

Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung 

verpflichtet: 

 

Artikel 24: 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von 

Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um die-

ses Recht ohne Diskriminierung und auf Grundla-

ge der Chancengleichheit zu verwirklichen, ge-

währleisten die Vertragsstaaten ein integratives 

[inklusives] Bildungssystem (...) 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen 

die Vertragsstaaten sicher, dass (...) (b) Menschen 

mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 

in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu 

einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und 

unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und 

weiterführenden Schulen haben (...)

 

Art. 2 Abs. 2 des Bayerischen Erziehungs- und Un-

terrichtsgesetzes vom 20.07.2011 fordert:

 

 

 

 

Um das Entscheidungsrecht der Eltern und 

Erziehungsberechtigten bezüglich der schuli-

schen Möglichkeiten zu unterstützen, ist ein 

umfassendes und praxisnahes Beratungsan-

gebot vor Ort ein wesentlicher Faktor für     

gelingende Inklusion. 


